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Resolution 2297 (2016) 

vom 7. Juli 2016 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen und Erklärungen seines Präsidenten über die Situa-

tion in Somalia, 

 unter Hervorhebung seiner Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der politischen 

Unabhängigkeit und der Einheit Somalias,
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Mission bereitstellen, und in Anerkennung der erheblichen Opfer, die die Einsatzkräfte der Mission erbracht 

haben, 

 unter Begrüßung der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für Frieden und Stabilität in So-

malia, insbesondere des maßgeblichen Beitrags der Europäischen Union zur Unterstützung der Mission der 

Afrikanischen Union, sowie der Unterstützung, die andere bilaterale Partner für die Mission und die Soma-

lische Nationalarmee bereitstellen, und betonend, wie wichtig neue Beiträge, unter anderem durch den Frie-

densfonds der Afrikanischen Union, den Privatsektor, die Zivilgesellschaft und weitere Geber, sind, um die 

finanzielle Last der Unterstützung der Mission zu teilen, 

 unter Kenntnisnahme des Kommuniqués des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union 

vom 28. April 2016 über die Situation in Somalia und die Mission der Afrikanischen Union, 

 unter Begrüßung der Abhaltung des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der truppen- und 
polizeistellenden Länder der Mission der Afrikanischen Union am 28. Februar 2016 in Dschibuti sowie deren 

Zusage, die Koordinierung innerhalb der Mission zu verbessern und die Einsätze der Mission neu zu beleben, 

unter Begrüßung der Erarbeitung eines überarbeiteten Einsatzkonzepts 2016 für die Mission, das vom Frie-

dens- und Sicherheitsrat am 29. Juni 2016 gebilligt wurde, und in Erwartung seiner Umsetzung, 

 es außerdem begrüßend, dass die Afrikanische Union die gegen Soldaten der Mission der Afrikanischen 

Union erhobenen Vorwürfe sexueller Gewalt untersucht, unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Afrika-

nische Union die Empfehlungen des Berichts umsetzt, und in Übereinstimmung mit Resolution 2272 (2016) 

vom 11. März 2016 mit der Aufforderung an die Afrikanische Union und die truppenstellenden Länder, dafür 

zu sorgen, dass die Vorwürfe ordnungsgemäß und gründlich untersucht und angemessene und zeitgerechte 

Folgemaßnahmen ergriffen werden, einschließlich einer umfassenden Untersuchung der Fälle von Miss-

brauch, die dem Untersuchungsteam der Afrikanischen Union unterbreitet wurden, 

 mit dem Ausdruck der Besorgnis über die anhaltenden Aktivitäten Al-Shabaabs und Berichte über Kräfte 

in Somalia, die mit der Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante (ISIL, auch bekannt als Daesh) 

sympathisieren, und die Auswirkungen der Lage in Jemen auf die Sicherheit in Somalia, 

 feststellend, dass die Situation in Somalia nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-

nationalen Sicherheit darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 

Mission der Afrikanischen Union in Somalia 

 1. stimmt mit dem Generalsekretär darin überein, dass die Bedingungen in Somalia für die Entsen-

dung einer Friedenssicherungsmission der Vereinten Nationen ungeeignet sind; 

 2. stimmt weiterhin den im Schreiben des Generalsekretärs vom 2. Juli 2015 an den Präsidenten des 

Sicherheitsrats enthaltenen überarbeiteten Kriterien zu, stimmt der Schlussfolgerung des Generalsekretärs zu, 
dass die Erfüllung der Kriterien den Weg für die Entsendung eines Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten 

Nationen ebnen könnte, die zur Konsolidierung des Friedensprozesses in Somalia und der Entwicklung der 

Institutionen des somalischen Sicherheitssektors beitragen könnte, und ersucht den Generalsekretär, diese 

Kriterien im Benehmen mit der Afrikanischen Union laufend zu überprüfen; 

 3. unterstreicht, dass die in den Resolutionen 2036 (2012) vom 22. Februar 2012 und 2124 (2013) vom 

12. November 2013 beschlossenen Erhöhungen der Personalstärke für eine kurzfristige Verstärkung der mi-

litärischen Kapazität der Mission der Afrikanischen Union in 
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nehmerstaaten nach dem humanitären Völkerrecht und den internationalen Menschenrechtsnormen sowie 

unter voller Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und 

der Einheit Somalias alle zur Ausführung ihres Mandats erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

 5. beschließt außerdem, die Mission der Afrikanischen Union zu ermächtigen, die folgenden strategi-

schen Ziele zu verwirklichen: 

 a) die von Al-Shabaab und anderen bewaffneten Oppositionsgruppen ausgehende Bedrohung zu ver-

ringern; 

 b) Sicherheit herzustellen, um den politischen Prozess auf allen Ebenen sowie Stabilisierungsmaßnah-

men, Aussöhnung und Friedenskonsolidierung in Somalia zu ermöglichen; 

 c) eine schrittweise Übertragung der Sicherheitsaufgaben von der Mission auf die somalischen Sicher-

heitskräfte entsprechend den Fähigkeiten der somalischen Sicherheitskräfte zu ermöglichen; 

 6. beschließt ferner, die Mission der Afrikanischen Union zu ermächtigen, folgende vorrangige Auf-

gaben durchzuführen: 

 a) weiter Offensiveinsätze gegen Al-Shabaab und andere bewaffnete Oppositionsgruppen durchzufüh-

ren; 

 b) in den im Einsatzkonzept der Mission festgelegten Sektoren eine Präsenz aufrechtzuerhalten, um in 

Abstimmung mit den somalischen Sicherheitskräften die Voraussetzungen für ein wirksames und legitimes 

Regieren in ganz Somalia zu schaffen; 

 c) bei der Gewährleistung der Bewegungsfreiheit, des sicheren Geleits und des Schutzes aller am Frie-

dens- und Aussöhnungsprozess in Somalia Beteiligten behilflich zu sein und als eine Grundvoraussetzung 

die Sicherheit des Wahlprozesses in Somalia zu gewährleisten; 

 d) die Hauptversorgungswege zu sichern, einschließlich in die Al-Shabaab wieder abgerungenen Ge-
biete, insbesondere jene, die für die Verbesserung der humanitären Lage bedeutsam sind, und jene, die für 

die logistische Unterstützung der Mission entscheidend sind, wobei der Rat unterstreicht, dass die Bereitstel-

lung von Logistik auch künftig eine gemeinsame Verantwortung der Vereinten Nationen und der Afrikani-

schen Union bleibt; 

 7. beschließt, die Mission der Afrikanischen Union zu ermächtigen, folgende wesentliche Aufgaben 

durchzuführen: 

 a) gemeinsame Einsätze mit den somalischen Sicherheitskräften im Rahmen ihrer Möglichkeiten, in 

Abstimmung mit Dritten und im Rahmen der Durchführung der nationalen Sicherheitspläne Somalias durch-

zuführen und einen Beitrag zu den umfassenderen Maßnahmen der Ausbildung und der Mentordienste für 

die Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias zu leisten; 

 b) auf Ersuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Schaffung der erforderlichen Sicherheitsbedin-

gungen für die Bereitstellung humanitärer Hilfe beizutragen; 

 c) im Rahmen ihrer Möglichkeiten Gemeinschaften in den zurückgewonnenen Gebieten einzubinden 

und das Verständnis zwischen der Mission und örtlichen Bevölkerungsgruppen zu fördern, was eine länger-

fristige Stabilisierung durch das Landesteam der Vereinten Nationen und andere Akteure ermöglichen wird; 

 d) nach Bedarf die somalischen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Regierungsfunktionen zu schüt-

zen und zu unterstützen und die Sicherheit wichtiger Infrastrukturen zu gewährleisten; 

 e) ihr Personal, ihre Einrichtungen, Anlagen, Ausrüstungsgegenstände sowie ihre Mission zu schützen 

und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen, das 

Aufgaben aufgrund eines Mandats des Rates wahrnimmt, zu gewährleisten; 

 f) gegebenenfalls und in Abstimmung mit den Vereinten Nationen vorübergehend Überläufer aufzu-

nehmen; 
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Anlage 

Aufzustellende Einheiten: 

 a) Ein Ausbildungsteam mit 220 Soldaten zur Unterstützung der Koordinierung und Konsolidierung 

der bilateralen Ausbildung in Bezug auf eine vereinbarte Ausbildungsdoktrin und zur Übernahme der Füh-

rung bei der Ausbildung der Somalischen Nationalarmee, bei den Mentordiensten für sie und bei der partner-

schaftlichen Zusammenarbeit mit ihr; 

 b) Einheiten für die logistische Unterstützung der Mission mit einer Personalstärke von 190 Personen 

pro Sektor und 240 Personen im Hauptquartier zur Stärkung der Führung und der Verbindungen zwischen 

den Kommandos in den Sektoren und dem Hauptquartier der Mission der Afrikanischen Union in Somalia 

entsprechend der Ausweitung der Einsätze; 

 c) eine Pioniereinheit mit einer Personalstärke von 190 Personen; 

 d) eine Fernmeldeeinheit mit einer Personalstärke von 117 Personen; 

 e) eine Komponente zur Sicherung von Häfen mit 312 Soldaten, die sich auf Patrouillen in der Nähe 

von wichtigen Seehäfen beschränken und gemeinsame Einsätze mit somalischen Einheiten zur Sicherung 

von Häfen durchführen soll; 

 f) eine Zelle zur Erfassung, Analyse und Reaktion in Bezug auf zivile Opfer mit einer Personalstärke 

von sechs Personen; 

 g) eine Luftkomponente mit bis zu drei Mehrzweckhubschraubern und neun Angriffshubschraubern. 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7755. Sitzung am 19. August 2016 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt „Die Situation 

in Somalia“. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mitgliedern des 

Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab132: 

 Der Sicherheitsrat begrüßt das jüngste Treffen des Nationalen Führungsforums Somalias über die 

Durchführung des nationalen Wahlprozesses 2016. 

 Der Rat begrüßt die fortlaufenden politischen und Sicherheitsfortschritte in Somalia seit 2012 und 

unterstreicht die Notwendigkeit, die Dynamik auf dem Weg zu einem demokratischen Regierungssys-

tem mit einem inklusiven, transparenten und glaubhaften Wahlprozess 2016 als Meilenstein in Richtung 

auf Wahlen nach allgemeinem Wahlrecht im Jahr 2020 aufrechtzuerhalten. 

 In dieser Hinsicht nimmt der Rat Kenntnis von dem aufgrund der Empfehlung des Teams für die 

Durchführung indirekter Bundeswahlen in Somalia im Konsens gefassten Beschluss des Nationalen 

Führungsforums, die Frist für den Prozess der Parlamentswahlen bis zum 25. Oktober 2016 und für die 

Präsidentschaftswahl bis zum 30. Oktober 2016 zu verlängern, um die Umsetzung der technischen Mo-

dalitäten für einen inklusiven Prozess zu ermöglichen. Der Rat nimmt Kenntnis von dem im Konsens 


